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Zweite Staatsprüfung  

für das Lehramt an Gymnasien 2019/I nach der 

Lehramtsprüfungsordnung II 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 2. Februar 2017, Az. IV.5-BS5154-PRA.4 927 

 

I. 

 

Die Studienreferendarinnen und Studienreferendare 

der Studienseminare Februar 2017/2019 nehmen an 

der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an 

Gymnasien 2019/I nach der Lehramtsprüfungsord-

nung II (LPO II) teil. 

Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 

 

- die 1. Prüfungslehrprobe in der Zeit vom 

24.  April 2017 bis 14. Juli 2017 an der Semi-

narschule, 

- die 2. Prüfungslehrprobe in der Zeit vom 

6. November 2017 bis 13. Juli 2018 an der Ein-

satzschule, 

- die 3. Prüfungslehrprobe in der Zeit vom 

2. Oktober 2018 bis 7. Dezember 2018 an der 

Seminarschule, 

- das Kolloquium in der Zeit vom 12. September 

2018 bis 13. Oktober 2018 und 

- die mündliche Prüfung in der Zeit vom 

1. Oktober 2018 bis 7. Dezember 2018 an der 

Seminarschule. 

 

Hinsichtlich der schriftlichen Hausarbeit sind die in 

§ 18 LPO II genannten Termine und Fristen zu 

beachten. 

 

II. 

 

Studienreferendarinnen und Studienreferendare der 

Studienseminare Februar 2017/2019, die eine Erste 

Staatsprüfung in einem Erweiterungsfach abgelegt 

haben oder während des Vorbereitungsdienstes 

ablegen und auch an der Zweiten Staatsprüfung in 

diesem Fach teilnehmen wollen, haben diese nach 

§ 28 Abs. 1 LPO II zusammen mit der Zweiten 

Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien zu 

den in Abschnitt I, Spiegelstrich 2 oder 3 (Prü-

fungslehrprobe) und 5 (mündliche Prüfung) ge-

nannten Terminen abzulegen. 

Die Studienreferendarinnen und Studienreferendare 

haben der örtlichen Prüfungsleitung (Seminarvor-

ständen) eine etwaige Erste Staatsprüfung in einem 

Erweiterungsfach unter Angabe des Fachs und des 

Termins der erfolgreichen Ablegung der Prüfung 

unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

 

 

III. 

 

An der Zweiten Staatsprüfung 2019/I nehmen auch 

die Bewerberinnen und Bewerber teil, die die Zwei-

te Staatsprüfung 2018/I nicht bestanden haben und 

die zur Wiederholung der Prüfung (§ 10 Abs. 1 

LPO II) für ein weiteres Jahr in den Vorbereitungs-

dienst wieder eingestellt worden sind. Diese Be-

werberinnen und Bewerber werden im ersten hal-

ben Jahr einem Studienseminar Februar 2018/2019 

und im zweiten halben Jahr einem Studienseminar 

Februar 2017/2019 zugewiesen. Sie legen die Ein-

zelprüfungen wie folgt an der Seminarschule ab: 

 

- die 1. Prüfungslehrprobe in der Zeit vom 

23. April 2018 bis 8. Juni 2018, 

- die 2. Prüfungslehrprobe in der Zeit vom 4. Juni 

2018 bis 21. September 2018. 

 

Für die 3. Prüfungslehrprobe, das Kolloquium und 

die mündliche Prüfung gelten die Termine von 

Abschnitt I. 

 

Für den Fall, dass im Rahmen der Wiederholungs-

prüfung auch die schriftliche Hausarbeit zu fertigen 

ist, hat die Prüfungsteilnehmerin bzw. der Prü-

fungsteilnehmer das Thema hierfür bis spätestens 

12. März 2018 einzuholen. 

 

Die sonstigen Bestimmungen von § 18 LPO II 

gelten entsprechend. 

 

Zur Zweiten Staatsprüfung 2019/I in einem Erwei-

terungsfach können auf Antrag auch Bewerberinnen 

und Bewerber zugelassen werden, die eine solche 

Prüfung erstmals 2018/I oder 2018/II abgelegt und 

nicht bestanden haben (§ 32 Abs. 1 LPO II). Der 

Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung 

muss spätestens am 4. September 2018 beim Baye-

rischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst eingegangen sein. Die 

Wiederholungsprüfung (Prüfungslehrprobe und 

mündliche Prüfung) findet in der Zeit vom 

1. Oktober 2018 bis 7. Dezember 2018 an einer 

Seminarschule statt. 

 

IV. 

 

Zur Zweiten Staatsprüfung 2019/I können auf An-

trag auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen 

werden, die diese Prüfung erstmals 2018/I oder 

2018/II abgelegt und bestanden haben (§ 16 Abs. 2 

LPO II). 

 

Voraussetzung für die Zulassung ist 

 

1. für Bewerberinnen und Bewerber, die die 

Zweite Staatsprüfung 2018/I bestanden ha-

ben, dass sie 

 

1.1 sich bis spätestens 2. März 2018 (bei Ferti-

gung einer neuen schriftlichen Hausarbeit) 
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bzw. 11. Mai 2018 (bei Anrechnung der an-

lässlich der Erstablegung gefertigten schrift-

lichen Hausarbeit) zur Wiederholung der 

Zweiten Staatsprüfung schriftlich anmelden, 

 

1.2 der Meldung die in den Ausführungsbe-

stimmungen zu § 16 Abs. 2 LPO II verlang-

ten Unterlagen beifügen und 

 

1.3 mit der Meldung eine Erklärung abgeben, ob 

sie die bei der Erstablegung gefertigte 

schriftliche Hausarbeit angerechnet haben 

wollen oder nicht; 

 

2. für Bewerberinnen und Bewerber, die die 

Zweite Staatsprüfung 2018/II bestanden ha-

ben, dass sie 

 

2.1 sich bis spätestens 3. September 2018 zur 

Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung 

schriftlich anmelden und 

 

2.2 gleichzeitig beantragen, dass die bei der 

Erstablegung gefertigte schriftliche Hausar-

beit angerechnet werden soll. 

 

Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprü-

fung ist an das Bayerische Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in 

München zu richten. 

 

Diese Bewerberinnen und Bewerber haben die 

Zweite Staatsprüfung (Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung) zu den unter Abschnitt I 

genannten Terminen (Kolloquium und mündliche 

Prüfung) bzw. in der Zeit vom 13. September 2018 

bis 7. Dezember 2018 (Prüfungslehrproben) abzu-

legen. 

 

Das Thema für eine neu zu fertigende schriftliche 

Hausarbeit ist von der Prüfungsteilnehmerin bzw. 

vom Prüfungsteilnehmer bis spätestens 12. März 

2018 einzuholen. 

 

Zur Zweiten Staatsprüfung 2019/I in einem Erwei-

terungsfach können auf Antrag auch Bewerberinnen 

und Bewerber zugelassen werden, die eine solche 

Prüfung erstmals 2018/I oder 2018/II abgelegt und 

bestanden haben (§ 32 Abs. 2 LPO II). Die Sätze 2 

und 3 des letzten Absatzes von Abschnitt III gelten 

entsprechend. 

 

V. 

 

§ 54 der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) 

sieht die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs für 

schwerbehinderte und Behinderten gleichgestellte 

Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 

vor. Das gilt auch für Prüfungsteilnehmerinnen und 

Prüfungsteilnehmer, die nicht schwerbehindert oder 

gleichgestellt sind, aber wegen einer festgestellten, 

nicht nur vorübergehenden, Behinderung bei der 

Fertigung der Prüfungsarbeiten erheblich beein-

trächtigt sind. 

Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteils-

ausgleichs ist die Vorlage eines entsprechenden  

– hinreichend aussagekräftigen – amtsärztlichen 

Gutachtens. Hierzu ist regelmäßig eine Beschrei-

bung der Symptome erforderlich. Das amtsärztliche 

Gutachten muss außerdem eine Aussage darüber 

enthalten, welche Maßnahmen des Nachteilsaus-

gleichs in Betracht kommen. In jedem Fall ist indi-

viduell zu prüfen, worin die beeinträchtigungsbe-

dingte Benachteiligung konkret besteht und wie 

diese im Einzelfall sinnvoll auszugleichen ist. Da-

her ist es auch nicht möglich, verbindliche Vorga-

ben für Nachteilsausgleiche zu geben. Sie müssen 

immer individuell und situationsbezogen verabredet 

werden. Die kompensierenden Maßnahmen müssen 

erforderlich und geeignet sein, den Nachteil auszu-

gleichen ohne diesen überzukompensieren (Wett-

bewerb). 

 

Der Antrag ist unmittelbar nach Beginn des Vorbe-

reitungsdienstes bzw. unmittelbar nach Feststellung 

der Behinderung oder der Feststellung nach § 54 

Abs. 3 APO beim Seminarvorstand zu stellen, der 

diesen zusammen mit den vorgeschlagenen Nach-

teilsausgleichen dem Prüfungsamt vorlegt. Über 

den Antrag auf Nachteilsausgleich entscheidet das 

Prüfungsamt. 

 

VI. 

 

In begründeten Fällen (z. B. nach § 12 LPO II) 

kann das Prüfungsamt genehmigen, dass Prüfungs-

teile auch außerhalb der genannten Prüfungszeit-

räume abgelegt werden.  

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 
StAnz. Nr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifikationsprüfung  

(II. Lehramtsprüfung) 2018 der Fachlehrer 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 2. Februar 2017, Az. III.3-BS7170-4b.580 

 

Die Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 

2018 der Fachlehrer an allgemeinbildenden Schulen 

und Schulen zur sonderpädagogischen Förderung 

wird nach der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung (II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrer 

(ZAPO-F II) vom 12. Dezember 1996 (KWMBl. I 

1997 S. 50, ber. KWMBl. I S. 86), zuletzt geändert 
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durch § 1 Nr. 126 der Verordnung zur Anpassung 

des Landesrechts an die geltende Geschäftsvertei-

lung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286), in den 

sieben Regierungsbezirken des Freistaates Bayern 

durchgeführt. Sie ist eine Qualifikationsprüfung im 

Sinne des Art. 22 Abs. 1 Gesetz über die Leistungs-

laufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 

Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz 

– LlbG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 571), 

zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes zur Ände-

rung dienstrechtlicher Vorschriften vom 

13. Dezember 2016 (GVBl. S. 354) und hat Wett-

bewerbscharakter. 

 

Hierzu wird bekannt gegeben: 

 

1. Zur Prüfung zugelassen ist, wer sich im 

Schuljahr 2017/2018 im letzten Jahr des 

Vorbereitungsdienstes befindet oder in die-

sen wegen Nichtbestehens der Prüfung wie-

der eingestellt wurde (§ 12 Abs. 1 ZAPO-F 

II). 

 

2. Die Themenvergabe für die Hausarbeit er-

folgt in der Zeit vom 25. April 2017 bis 

25. Oktober 2017. Die schriftliche Hausar-

beit ist bei dem Seminarleiter/der Seminar-

leiterin einzureichen. Dieser/Diese meldet 

der Regierung unmittelbar die Abgabe. 

 

3. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abge-

legt: 

 

3.1 Die Lehrproben finden im Zeitraum vom 

23. Januar 2018 bis 18. Mai 2018 statt. 

 Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass dem 

einzelnen Teilnehmer/der einzelnen Teil-

nehmerin eine angemessene Frist zwischen 

dem Ablegen der Lehrproben eingeräumt 

wird. 

 

3.2 Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 

26. März 2018 statt. 

 

3.3 Die mündlichen Prüfungen finden im Zeit-

raum vom 22. Mai 2018 bis 25. Mai 2018 

statt. 

 

3.4 Für die Prüfungsteilnehmer 2018, die den 

schriftlichen Teil der Prüfung nachzuholen 

haben, wird als Termin der 30. Juli 2018 

festgelegt. 

 

3.5 Im Erweiterungsfach finden Lehrprobe und 

mündliche Prüfung jeweils im entsprechen-

den unter Nr. 3.1 bis 3.4 genannten Prü-

fungszeitraum statt. 

 

4. Zur Qualifikationsprüfung 2018 können zur 

Notenverbesserung auf Antrag auch Bewer-

ber zugelassen werden, die diese Prüfung 

erstmals 2017 abgelegt und bestanden ha-

ben. 

 

4.1 Die Meldung zur Prüfung hat spätestens zu 

erfolgen: 

 

4.1.1 falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt 

wird: 17. Juli 2017. 

 

4.1.2 falls die bei der Erstablegung der Prüfung 

gefertigte schriftliche Hausarbeit angerech-

net werden soll: innerhalb von vier Wochen 

nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 

 

Der Antrag auf Zulassung zur Wiederho-

lungsprüfung ist an das Prüfungsamt der je-

weils zuständigen Regierung zu richten. 

 

4.2 Die Bewerber haben die Lehramtsprüfung 

(Wiederholungsprüfung) zu den unter Nr. 3 

genannten Terminen abzulegen. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 
StAnz. Nr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifikationsprüfung  

(Zweite Prüfung) der Förderlehrerinnen und 

Förderlehrer 2018 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  

vom 2. Februar 2017, Az. III.3-BS7175-4b.579 

 

1. Das Bayerische Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst führt die 

Qualifikationsprüfung 2018 nach der Zulas-

sungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Zweite Prüfung der Förderlehrerinnen 

und Förderlehrer (Förderlehrerprüfungsord-

nung II – ZAPO/FöL II) vom 15. Juli 2011 

(GVBl. S. 387), geändert durch Verordnung 

vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286), für diejeni-

gen Förderlehreranwärter durch, die im Sep-

tember 2016 in den Vorbereitungsdienst ein-

getreten sind. Die Prüfung ist eine Qualifikati-

onsprüfung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 

LlbG und hat Wettbewerbscharakter. 
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2. Zur Prüfung werden gemäß § 10 (ZAPO/FöL 

II) die Bewerberinnen und Bewerber zugelas-

sen,  

 

a) für die die Prüfung nach § 9 Abs. 2 

(ZAPO/FöL II) ausgeschrieben wurde,  

b) die auf Grund einer Verlängerung ihres 

Vorbereitungsdienstes dieser Prüfung zu-

gewiesen sind, 

c) die zur Wiederholung der Prüfung wegen 

Nichtbestehens (§ 6 Abs. 1 ZAPO/FöL II) 

in den Vorbereitungsdienst wieder einge-

stellt worden sind, 

d) die auf Antrag sich dieser Prüfung zur No-

tenverbesserung (§ 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II) 

unterziehen wollen. 

 

3. Die Meldungen zur Prüfung zur Notenverbes-

serung nach § 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II sind in-

nerhalb von vier Wochen nach Aushändigung 

des Prüfungszeugnisses an das Prüfungsamt 

bei der zuständigen Regierung zu richten (sie-

he oben Nr. 2d). 

 

4. Der schulpraktische Teil der Prüfung findet im 

Zeitraum vom 23. Januar bis 18. Mai 2018 

statt. Die mündliche Prüfung findet im Zeit-

raum vom 22. bis 25. Mai 2018 statt. 

 

5. Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 

26. März 2018 statt. 

 

6. Für die Prüfungsteilnehmer 2018, die den 

schriftlichen Teil der Prüfung nachzuholen 

haben, wird als Termin der 30. Juli 2018 fest-

gelegt. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

 

Auswahlverfahren für die Ausbildungsplätze in 

der öffentlichen Verwaltung und der Justiz 

(Ausbildungsbeginn Herbst 2018) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  

vom 8. Februar 2017, Az. X.7-M1350/23/2 

 

Die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 

hat mit Bekanntmachung vom 17. Januar 2017 

(veröffentlicht im Bayer. Staatsanzeiger Nr. 4) die 

Durchführung des Auswahlverfahrens für die Aus-

bildungsplätze (zweite Qualifikationsebene) in der 

öffentlichen Verwaltung und der Justiz, die im 

Herbst 2018 zu vergeben sind, ausgeschrieben. Im 

Rahmen dieses Auswahlverfahrens ist eine Prüfung 

abzulegen, die am 3. Juli 2017 stattfinden wird. 

 

Zum Auswahlverfahren werden Bewerber/innen 

zugelassen, die 

 

 Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundge-1.

setzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen 

Union oder von Island, Liechtenstein, Norwe-

gen oder der Schweiz besitzen oder diese bis 

zum Einstellungstermin erwerben, 

 

 mindestens den qualifizierenden Abschluss 2.

einer Haupt- oder Mittelschule oder einen vom 

Bayerischen Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst als 

gleichwertig anerkannten Bildungsstand besit-

zen bzw. bis spätestens zum Einstellungster-

min voraussichtlich erwerben werden bzw. für 

die Ausbildung im allgemeinen Vollzugs-

dienst bei den Justizvollzugsanstalten einen 

Abschluss einer Haupt- oder Mittelschule mit 

förderlicher Berufsausbildung nachweisen 

können und 

 

 grundsätzlich zum Einstellungszeitpunkt das 3.

45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

(gemäß § 5 Abs. 4 der Verordnung zur Rege-

lung der besonderen Auswahlverfahren für 

den Einstieg in der zweiten und dritten Quali-

fikationsebene im nichttechnischen Bereich 

der Leistungslaufbahn ist eine Zulassung zum 

Auswahlverfahren bei Überschreiten der vor-

genannten Altersgrenze in der Regel nicht 

möglich) bzw. für die Ausbildung im allge-

meinen Vollzugsdienst bei den Justizvollzugs-

anstalten das 18. Lebensjahr bereits vollendet 

und das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. 

 

Bewerber/innen, die an einer Einstellung als Beam-

ter/Beamtin in der zweiten Qualifikationsebene bei 

den staatlichen und nichtstaatlichen Verwaltungen 

interessiert sind, können bis zum 1. Mai 2017 bei 

der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 

die Zulassung zum Auswahlverfahren beantragen. 

Dies ist einfach und papierlos über den Online-

Antrag auf der Internetseite 

 

www.lpa.bayern.de 

 

möglich. Dort sind zudem die Einzelheiten zum 

Ablauf des Auswahlverfahrens und Details zu den 

unterschiedlichen Ausbildungsberufen abrufbar. 

Für den Fall einer Verlängerung des Anmeldezeit-

raums wird dies - ggf. auch kurzfristig - über diese 

Internetseite bekannt gegeben. 

 

Das Ergebnis der Auswahlprüfung wird mit den 

Schulnoten der Fächer Deutsch und Mathematik 

oder Rechnungswesen zu einer Gesamtnote ver-

http://www.lpa.bayern.de/
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rechnet. Für die Bestätigung der Noten erhalten die 

Prüfungsteilnehmer/innen am Prüfungstag ein 

Formblatt, mit dem die Schulen die einzubeziehen-

den Noten über eine spezielle Eingabemaske im 

Schulportal des Staatsministeriums für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst übermitteln kön-

nen. 

 

Die Schulen werden gebeten, die in Betracht 

kommenden Schüler/innen auf das Auswahlver-

fahren und den Bewerbungstermin aufmerksam 

zu machen. Sie werden ferner gebeten, den Prü-

fungstag von schriftlichen Leistungsfeststellungen 

freizuhalten. 

 

Insbesondere für Schüler/innen mit Schwerbe-

hinderung bestehen im öffentlichen Dienst gute 

Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Die Schu-

len werden deshalb aufgefordert, gezielt auch 

schwerbehinderte Schüler/innen auf das Auswahl-

verfahren hinzuweisen. 

 

Die Auswahlprüfung für die Studienplätze an der 

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern 

wird am 9. Oktober 2017 stattfinden. Zu Beginn des 

Anmeldezeitraums Ende März 2017 wird hierzu 

eine gesonderte Bekanntmachung veröffentlicht. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung einer Referentenstelle an der 

Regierung von Oberfranken 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 10. Februar 2017, Az. III.6-BP8001.1.1-4a.6 711 

 

Die Stelle einer Referentin bzw. eines Referenten 

(Regierungsschuldirektorin/Regierungsschuldirek-

tor der BesGr. A 15) für das Sachgebiet 41 „Förder-

schulen“ an der Regierung von Oberfranken ist zur 

Bewerbung ausgeschrieben. Es können sich staatli-

che Beamtinnen bzw. Beamten des Freistaats Bay-

ern mit der Befähigung für das Lehramt für Son-

derpädagogik bewerben, die eine mehrjährige Be-

währung im Förderschuldienst, mindestens in ei-

nem Amt der Besoldungsgruppe A 14, aufweisen. 

 

Der Referentin/Dem Referenten sind im Wesentli-

chen folgende Aufgaben zugeordnet: 

 

- Weiterentwicklung und Unterstützung von 

Formen einer inklusiven Beschulung  

- Planung und Organisation der Lehrerfortbildung 

im Bereich der Förderschulen auf regionaler 

Ebene in Abstimmung mit Konzepten der 

schulhausinternen Fortbildung in allen Hand-

lungsfeldern der Sonderpädagogik 

- Organisation der Zusammenarbeit mit ISB und 

ALP Dillingen 

- Weiterentwicklung der  Mobilen  Sonderpäda-

gogischen Dienste  und der Mobilen Sonderpä-

dagogischen Hilfen 

- Dienst- und Fachaufsicht über staatliche und 

private Volksschulen zur sonderpädagogischen 

Förderung  

- Fachfragen  des Förderschwerpunktes Sprache 

- Mitarbeit bei der Koordination der Klassenbil-

dung, Personalplanung und dem Personalein-

satz, Datenverarbeitung und Schulorganisation 

- Betreuung der ASD-Datenerhebung und Erstel-

lung von Statistiken  

- Mitwirkung im Bereich der Evaluation und der 

Qualitätssicherung  

 

Vorausgesetzt werden: 

 

- Erfahrung in mehreren sonderpädagogischen 

Fachrichtungen 

- Führungserfahrung, Teamfähigkeit und sehr 

gute organisatorische Fähigkeiten 

- Kenntnisse integrativer/inklusiver Konzepte 

sonderpädagogischer Förderung und qualifizier-

te Kenntnisse und Erfahrungen in diesen zentra-

len Profil bildenden Handlungsfeldern moderner 

Sonderpädagogik 

- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kommu-

nalen Behörden, der Vernetzung mit außerschu-

lischen Organisationen und vertiefte Kenntnisse 

in administrativen und verwaltungsinternen 

Strukturen der Schulverwaltung 

- Fähigkeit und Bereitschaft, sich in neue The-

menbereiche schnell, umfassend und lösungs-

orientiert einzuarbeiten  

- überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbesonde-

re bei der Erledigung termingebundener Arbei-

ten  

- umfassendes Interesse an innovativ-fachlichen 

sowie organisatorisch-strukturellen Steuerungs- 

und Planungsaufgaben 

- sehr gute EDV-Kenntnisse und sicherer Um-

gang mit digitalen Medien  

 

Es wird erwartet, dass die Beamtin/der Beamte 

Wohnung am Dienstort selbst oder in angemessener 

Nähe nimmt. 

 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich teilzeit-

fähig, sofern der Dienstbetrieb sichergestellt ist.
 

 

Frauen werden besonders aufgefordert sich zu be-

werben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 

Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen 

(Art. 18 Abs. 3 BayGlG).  
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Die Stelle ist für die Besetzung mit Schwerbehin-

derten geeignet. Schwerbehinderte werden bei im 

Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Das Staatsministerium behält sich vor, Bewerberin-

nen und Bewerber, die das statusrechtliche Amt 

bereits innehaben, und solche Bewerber und Be-

werberinnen, die sich auf einen höheren Dienstpos-

ten bewerben, nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu 

werten.  

 

Der Termin für die Einreichung der Bewerbungen 

an der jeweils für die Bewerberin/den Bewerber 

zuständigen Regierung ist der 31. März 2017. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussprüfung an den  

bayerischen Realschulen im Jahre 2018 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 15. Februar 2017, Az. IV.2-BS6500-5.454 

 

1. Die Abschlussprüfung 2018 wird nach Art. 54 

des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen (BayEUG) sowie den 

Bestimmungen der Schulordnung für die Real-

schulen (RSO) durchgeführt. 

 

2. Zeitplan für den schriftlichen Teil der Ab-

schlussprüfung 2018 

 

Prüfungsgegenstand Prüfungstermin 
Deutsch Mittwoch, 20. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

240 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Französisch Donnerstag, 21. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

130 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

Englisch Freitag, 22. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

135 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

inkl. Pause 

Andere Fremdsprachen Freitag, 22. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

120 Minuten 

8.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

Mathematik I und 

Mathematik II 

Montag, 25. Juni 2018 

Mathematik II 

Prüfungsdauer  

150 Minuten  

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

Betriebswirtschaftslehre/ 

Rechnungswesen 

Dienstag, 26. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

120 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

Physik Mittwoch, 27. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

120 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

Kunst, Haushalt und 

Ernährung, Sozialwesen, 

Musik, Sport 

Donnerstag, 28. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

in Ku, HuE, Musik, Sport:  

90 Minuten  

8.30 Uhr bis 10.00 Uhr  

 

Prüfungsdauer  

in Sozialwesen 

120 Minuten 

8.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

Werken Freitag, 29. Juni 2018 

Prüfungsdauer  

90 Minuten 

8.30 Uhr bis 10.00 Uhr 

Spanisch Montag, 2. Juli 2018  

Prüfungsdauer  

130 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

Tschechisch Montag, 2. Juli 2018 

Prüfungsdauer  

130 Minuten 

innerhalb des zeitlichen 

Rahmens: 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

 

3. Andere Bewerberinnen und Bewerber reichen 

den Antrag auf Zulassung zur Abschlussprü-

fung bis spätestens 1. Februar 2018 beim Leiter 

der von der oder dem Ministerialbeauftragten 

hierfür bestimmten öffentlichen Realschule ein. 

 

4. Die Schulleiterinnen und Schulleiter teilen dem 

Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst bis 

23. Februar 2018 mit, wie viele Prüfungstexte 

für die einzelnen Prüfungsarbeiten benötigt 

werden. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 
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Ausschreibung von Schulratsstellen 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 15. Februar 2017, Az. III.3-BP7001.1.1-4b.6 713 

 

Die Stelle des Fachlichen Leiters bzw. der Fachli-

chen Leiterin beim Staatlichen Schulamt im Land-

kreis Kulmbach ist zur Bewerbung ausgeschrieben. 

Es können sich staatliche Beamte bzw. Beamtinnen 

mit einer mehrjährigen Bewährung im Schulauf-

sichtsdienst der Grund- und Mittelschulen bewer-

ben.  

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind in der Bekannt-

machung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus vom 6. Juli 2006 (KWMBl. I 

S. 183), geändert durch Bekanntmachung vom 

24. Juni 2011 (KWMBl. S. 136), „Aufgaben der 

Staatlichen Schulämter“ konkretisiert. 

 

Falls im Zusammenhang mit der Besetzung dieser 

Stelle die Stelle eines weiteren Schulrats bzw. einer 

weiteren Schulrätin an diesem Schulamt frei wer-

den sollte, wird gleichzeitig ohne erneute Aus-

schreibung auch über die Besetzung dieser Schul-

ratsstelle entschieden. Hierfür können sich auch 

Schulaufsichtsbeamte bzw. Schulaufsichtsbeamtin-

nen des Freistaats Bayern oder staatliche Beamte 

bzw. Beamtinnen bewerben, die unbeschadet der 

allgemeinen beamten- und laufbahnrechtlichen 

Erfordernisse die Lehramtsbefähigung an Volks-

schulen, an Grund- oder an Hauptschulen besitzen 

und eine mindestens vierjährige Bewährung im 

bayerischen Grundschul- oder Mittelschuldienst in 

einem Amt als Konrektor bzw. Konrektorin, Rektor 

bzw. Rektorin, Beratungsrektor bzw. Beratungsrek-

torin oder Seminarrektor bzw. Seminarrektorin 

vorweisen können.  

Der Bewährungszeit stehen Zeiten einer Tätigkeit 

als Institutsrektor bzw. Institutsrektorin, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter bzw. wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Hochschulbereich oder Mitarbeiter 

bzw. Mitarbeiterin in der Schulaufsicht gleich. 

 

Den Bewerbungen ist deshalb eine Erklärung beizu-

fügen, für welche Stelle(n) sie gilt. 

 

Es wird erwartet, dass der Beamte bzw. die Beam-

tin Wohnung am Dienstort selbst oder in angemes-

sener Nähe nimmt. 

 

Die Stelle des Fachlichen Leiters ist nicht teilzeitfä-

hig. Die Stelle des weiteren Schulrats ist grundsätz-

lich teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sicherge-

stellt ist.  

 

Frauen werden besonders aufgefordert sich zu be-

werben. 

Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleich-

stellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 

Abs. 3 BayGlG). 

 

Die Stellen sind für die Besetzung mit Schwerbe-

hinderten geeignet. Schwerbehinderte werden bei 

im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Das Staatsministerium behält sich vor, Bewerber 

und Bewerberinnen, die das statusrechtliche Amt 

bereits innehaben, und solche Bewerber und Be-

werberinnen, die sich auf einen höheren Dienstpos-

ten bewerben, nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu 

werten.  

 

Der Termin für die Einreichung der Bewerbungen 

an der jeweils für den Bewerber/die jeweilige Be-

werberin zuständigen Regierung ist der 31. März 

2017. 

 

Die Regierung legt alle eingegangen Bewerbungen 

zusammen mit den Bewerbungsunterlagen und den 

Personalakten dem Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst zur Entschei-

dung vor. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

* 
 

 

 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 15. Februar 2017, Az. III.3-BP7001.1.1-4b.11 657 

 

Die Stelle des Fachlichen Leiters bzw. der Fachli-

chen Leiterin bei den Staatlichen Schulämtern in 

der Stadt und im Landkreis Bayreuth ist zur Bewer-

bung ausgeschrieben. Es können sich staatliche 

Beamte bzw. Beamtinnen mit einer mehrjährigen 

Bewährung im Schulaufsichtsdienst der Grund- und 

Mittelschulen bewerben.  

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind in der Bekannt-

machung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus vom 6. Juli 2006 (KWMBl. I 

S. 183), geändert durch Bekanntmachung vom 

24. Juni 2011 (KWMBl. S. 136), „Aufgaben der 

Staatlichen Schulämter“ konkretisiert. 

 

Falls im Zusammenhang mit der Besetzung dieser 

Stelle die Stelle eines weiteren Schulrats bzw. einer 

weiteren Schulrätin an diesen Schulämtern frei 

werden sollte, wird gleichzeitig ohne erneute Aus-

schreibung auch über die Besetzung dieser Schul-

ratsstelle entschieden. Hierfür können sich auch 

Schulaufsichtsbeamte bzw. Schulaufsichtsbeamtin-

nen des Freistaats Bayern oder staatliche Beamte 

bzw. Beamtinnen bewerben, die unbeschadet der 

allgemeinen beamten- und laufbahnrechtlichen 
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Erfordernisse die Lehramtsbefähigung an Volks-

schulen, an Grund- oder an Hauptschulen besitzen 

und eine mindestens vierjährige Bewährung im 

bayerischen Grundschul- oder Mittelschuldienst in 

einem Amt als Konrektor bzw. Konrektorin, Rektor 

bzw. Rektorin, Beratungsrektor bzw. Beratungsrek-

torin oder Seminarrektor bzw. Seminarrektorin 

vorweisen können.  

Der Bewährungszeit stehen Zeiten einer Tätigkeit 

als Institutsrektor bzw. Institutsrektorin, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter bzw. wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Hochschulbereich oder Mitarbeiter 

bzw. Mitarbeiterin in der Schulaufsicht gleich. 

 

Den Bewerbungen ist deshalb eine Erklärung beizu-

fügen, für welche Stelle(n) sie gilt. 

 

Es wird erwartet, dass der Beamte bzw. die Beam-

tin Wohnung am Dienstort selbst oder in angemes-

sener Nähe nimmt. 

 

Die Stelle des Fachlichen Leiters ist nicht teilzeitfä-

hig. Die Stelle des weiteren Schulrats ist grundsätz-

lich teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sicherge-

stellt ist.  

 

Frauen werden besonders aufgefordert sich zu be-

werben. 

Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleich-

stellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 

Abs. 3 BayGlG). 

 

Die Stellen sind für die Besetzung mit Schwerbe-

hinderten geeignet. Schwerbehinderte werden bei 

im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Das Staatsministerium behält sich vor, Bewerber 

und Bewerberinnen, die das statusrechtliche Amt 

bereits innehaben, und solche Bewerber und Be-

werberinnen, die sich auf einen höheren Dienstpos-

ten bewerben, nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu 

werten.  

 

Der Termin für die Einreichung der Bewerbungen 

an der jeweils für den Bewerber/die jeweilige Be-

werberin zuständigen Regierung ist der 31. März 

2017. 

 

Die Regierung legt alle eingegangen Bewerbungen 

zusammen mit den Bewerbungsunterlagen und den 

Personalakten dem Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst zur Entschei-

dung vor. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

Ausschreibung  

einer Sachgebietsleiterstelle/Referentenstelle  

an der Regierung von Oberbayern 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 21. Februar 2017, Az. III.6-BP8001.1.1-4b.2 349 

 

Die Stelle der Leiterin/des Leiters des Sachgebiets 

41.1 „Förderschulen – Organisation, Personal, 

Schulaufsicht“  an der Regierung von Oberbayern 

wird zur Bewerbung für Beamtinnen und Beamten 

des Freistaats Bayern ausgeschrieben. Eine Beför-

derung in die BesGr. A 16 (Ltd. Regierungsschuldi-

rektorin bzw. Ltd. Regierungsschuldirektor) ist 

grundsätzlich möglich. 

 

Der Förderschulbereich umfasst in Oberbayern 126 

staatliche und private Förderschulen aller Förder-

schwerpunkte einschließlich Schulvorbereitender 

Einrichtungen, Berufsschulen zur Sonderpädagogi-

scher Förderung, weiterführender Schulen sowie 

Schulen für Kranke. 

 

Dem Sachgebiet 41.1 an der Regierung von 

Oberbayern obliegen im Wesentlichen Aufgaben 

aus folgenden Bereichen: 

 Dienst- und Fachaufsicht öffentlicher und pri-

vater Förderschulen und der Schulen für Kran-

ke 

 Organisation und Mitwirkung bei Genehmi-

gungsverfahren der öffentlichen und privaten 

Förderschulen  

 Personalwesen, Personalplanung, Personalzu-

weisung, Personaleinsatz  

 Personalentwicklung und Besetzung von Funk-

tionsstellen  

 Dienst und Fachaufsicht über die Studiensemi-

nare als Seminarbeauftragte/Seminarbeauftrag-

ter und örtliche Prüfungsleitung 

 Kooperation mit den Lehrstühlen für Sonder-

pädagogik und dem ISB 

 Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte an För-

derschulen 

 Statistische Erhebungen zum Personal- und 

Unterrichtsbereich  

 Datenverarbeitung und Schulorganisation in 

enger Zusammenarbeit mit den SG 43 und 44 

 Datenverarbeitung in der Schulverwaltung 

 

Die Bewerberin/Der Bewerber muss über das Lehr-

amt für Sonderpädagogik und über eine mehrjähri-

ge Bewährung im Bereich der Schulaufsicht der 

Förderschulen verfügen.  

Vorausgesetzt werden Kenntnisse und Erfahrungen 

der professionellen Personalführung und Personal-

planung, besonderes Organisationsgeschick und 

gute EDV-Kenntnisse. 
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Falls im Zusammenhang mit der Besetzung der 

o. g. Stelle die Stelle einer Referentin/eines Refe-

renten (Regierungsschuldirektorin/Regierungs-

schuldirektor der BesGr. A 15) für das Sachgebiet 

41.1 „Förderschulen – Organisation, Personal, 

Schulaufsicht" an der Regierung von Oberbayern 

frei werden sollte, wird gleichzeitig ohne erneute 

Ausschreibung auch über die Besetzung dieser 

Stelle entschieden. 

 

Für die Stelle einer Referentin/eines Referenten 

können sich bayerische Beamtinnen und Beamte 

mit Ausbildung für das Lehramt für Sonderpädago-

gik bewerben, die eine mehrjährige Erfahrung in 

der Leitung eines Sonderpädagogischen Förderzent-

rums haben, davon mindestens drei 

Jahre in einem Amt der Besoldungsgruppe A 14 + 

AZ oder höher, aufweisen. 

 

Vorausgesetzt für die Stelle einer Referentin/eines 

Referenten werden: 

 Unterrichtserfahrung in mehreren sonderpäda-

gogischen Förderschwerpunkten –  bevorzugt 

Sprache, Lernen, emotionale und soziale Ent-

wicklung 

 Erfahrungen in Personalführung, Personalver-

waltung und Personalmanagement 

 ausgezeichnetes Organisationsgeschick, Team- 

und Kommunikationsfähigkeit 

 Belastbarkeit 

 gute EDV-Kenntnisse  

 

Der Bewerbung ist eine Erklärung beizufügen, für 

welche Stelle(n) sie gilt. 

 

Es wird erwartet, dass die Beamtin/der Beamte 

Wohnung am Dienstort selbst oder in angemessener 

Nähe nimmt. 

 

Frauen werden besonders aufgefordert, sich zu 

bewerben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 

Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen 

(Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 

 

Die ausgeschriebenen Stellen sind teilzeitfähig. 

 

Die Stellen sind für die Besetzung mit Schwerbe-

hinderten geeignet. Schwerbehinderte werden bei 

im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Das Staatsministerium behält sich vor, Bewerberin-

nen und Bewerber, die das statusrechtliche Amt 

bereits innehaben und solche Bewerber und Bewer-

berinnen, die sich auf einen höheren Dienstposten 

bewerben, nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu 

werten.  

 

Der Termin für die Einreichung der Bewerbungen 

an der jeweils für die Bewerberin/den Bewerber 

zuständigen Regierung ist der 23. März 2017. 

Die Regierung legt alle eingegangen Bewerbungen 

zusammen mit den Bewerbungsunterlagen und den 

Personalakten dem Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst zur Entschei-

dung vor. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung von Stellen  

für Schulleiter und Ständige Vertreter  

an staatlichen beruflichen Schulen 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 21. Februar 2017, Az. VI.7-BO9001.1-7a.8 839 

 

A) Die Stelle des Schulleiters/der Schulleiterin 

ist mit Wirkung vom 1. August 2017 an fol-

gender Schule zu besetzen: 

 

Berufliche Oberschule Erding, Staatliche 

Fachoberschule und Berufsoberschule 

Die Fachoberschule mit den Ausbildungsrich-

tungen Sozialwesen, Technik sowie Wirt-

schaft und Verwaltung besuchten im Schuljahr 

2015/2016 insgesamt 840 Vollzeitschü-

ler/Vollzeitschülerinnen, die Berufsoberschule 

mit den Ausbildungsrichtungen Technik sowie 

Wirtschaft und Verwaltung 150 Vollzeitschü-

ler/Vollzeitschülerinnen.  

 

Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 16 aus-

gebracht. 

 

B) Die Stelle des Ständigen Vertreters/der 

Ständigen Vertreterin des Schulleiters ist 

mit Wirkung vom 1. September 2017 an 

folgender Schule zu besetzen: 

 

Staatliche Berufsschule I Passau mit Staatlicher 

Fachschule für Elektrotechnik und Staatlicher 

Fachschule für Maschinenbautechnik 

Die Berufsschule mit den Berufsfeldern Agrar, 

Ernährung, Elektro, Fahrzeugtechnik und Me-

tall besuchten im Schuljahr 2015/2016 insge-

samt 2605 Teilzeitschüler/Teilzeitschülerinnen. 

Die Fachschule für Elektrotechnik wurde von 

45 Vollzeitschülern/Vollzeitschülerinnen be-

sucht und die Fachschule für Maschinenbau-

technik von 55 Vollzeitschülern/Vollzeitschü-

lerinnen. 

 

Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 mit 

Amtszulage ausgebracht. 

 



 KWMBeibl. Nr. 3*/2017                                                                          55*  

Für die Besetzung der Stellen kommen staatliche 

Beamte und Beamtinnen des Freistaates Bayern in 

Betracht. Sie müssen die Befähigung für das Lehr-

amt an beruflichen Schulen mit einschlägiger Fach-

richtung nachweisen. Erfahrungen in der Lehrerbil-

dung sind von Vorteil. 

 

Für die Stelle an der Fachoberschule und Berufs-

oberschule, die nicht mit anderen beruflichen Schu-

len organisatorisch verbunden ist bzw. in Personal-

union mitgeführt wird, kommen auch Beamte und 

Beamtinnen mit der Befähigung für das Lehramt an 

Realschulen mit Ergänzungsprüfung für die Fach-

oberschulen oder mit der Befähigung für das Lehr-

amt an Gymnasien in Betracht; diese Bewerber und 

Bewerberinnen müssen mehrjährige Unterrichts- 

und Schulverwaltungserfahrung an Fachoberschu-

len und Berufsoberschulen nachweisen.  

 

C) Die Stelle des Ständigen Vertreters/der Stän-

digen Vertreterin des Schulleiters/der Schul-

leiterin ist zum nächst möglichen Zeitpunkt 

an folgenden Schulen zu besetzen: 

 

1. Staatliches Berufliches Schulzentrum für Gesund-

heitsberufe Erlangen 

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum be-

steht aus folgenden Berufsfachschulen: BFS 

für Krankenpflege, BFS für Kinderkranken-

pflege, BFS für Hebammen, BFS für Physio-

therapie, BFS für Massage, BFS für Logopä-

die, BFS für technische Assistenten in der 

Medizin (Labor), BFS für technische Assisten-

ten in der Medizin (Radiologie). Im Schuljahr 

2015/2016 besuchten insgesamt 610 Schüle-

rinnen und Schüler die Berufsfachschulen. Die 

Schulen sind in verschiedenen Gebäuden in 

fußläufiger Entfernung zum Universitätsklini-

kum untergebracht.  

 

Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 mit 

Amtszulage ausgebracht. 

 

2. Staatliches Berufliches Schulzentrum für Gesund-

heitsberufe München 

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum be-

steht aus folgenden Berufsfachschulen: BFS 

für Krankenpflege, BFS für Hebammen, BFS 

für Physiotherapie, BFS für Massage, BFS für 

Logopädie, BFS für technische Assistenten in 

der Medizin (Labor), BFS für technische As-

sistenten in der Medizin (Radiologie). Im 

Schuljahr 2015/2016 besuchten insgesamt 538 

Schülerinnen und Schüler die Berufsfachschu-

len. Die Schulen sind teilweise auf dem Cam-

pus Großhadern untergebracht und teilweise in 

der Innenstadt.  

 

Die Stelle ist in Besoldungsgruppe A 15 mit 

Amtszulage ausgebracht. 

Für die Besetzung der Stellen kommen staatliche 

Beamtinnen und Beamte des Freistaats Bayern in 

Betracht. Sie müssen die Befähigung für das Lehr-

amt an beruflichen Schulen mit der Fachrichtung 

Sozialpädagogik oder Gesundheits- und Pflegewis-

senschaft oder Lehramt an Gymnasien mit dem 

Fach Deutsch nachweisen sowie langjährige Erfah-

rung an beruflichen Schulen und Kenntnisse durch 

eine Tätigkeit in der Schulaufsicht über berufliche 

Schulen haben. 

 

Das Staatsministerium behält sich vor, Bewerber 

und Bewerberinnen, die das statusrechtliche Amt 

bereits innehaben und solche Bewerber und Bewer-

berinnen, die sich auf einen höheren Dienstposten 

bewerben, nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu 

werten. 

 

Auf die Richtlinien für Funktionen von Lehrkräften 

an staatlichen beruflichen Schulen vom 30. Mai 

2016 und die Bekanntmachung zur Qualifikation 

von Führungskräften an der Schule vom 

19. Dezember 2006 (KWMBl. I 2007 S. 7) wird 

ergänzend verwiesen.  

 

Sollten mehrere Bewerber bzw. Bewerberinnen für 

die Besetzung einer Stelle im Wesentlichen gleich 

geeignet sein, wird die Auswahlentscheidung auf 

das Ergebnis eines Auswahlgesprächs im Bayeri-

schen Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst gestützt werden. 

 

Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich 

begrüßt.  

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei im We-

sentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fach-

licher Leistung bevorzugt. Es wird erwartet, dass 

die künftigen Funktionsinhaber bzw. die künftigen 

Funktionsinhaberinnen ihre Wohnung am Schulort 

selbst oder in unmittelbarer Umgebung nehmen. 

 

Für die Besetzung der Stelle des Schulleiters/der 

Schulleiterin müssen die Bewerber und Bewerbe-

rinnen Erfahrungen in einer übertragenen Funktion 

oder in der Schulaufsicht besitzen. Besonderes 

Gewicht wird bei Bewerbern und Bewerberinnen 

mit dem Funktionsamt Schulleiter oder Schulleite-

rin dem Führungs- und Vorgesetztenverhalten bei-

gemessen. Bewerbungen von Schulleitern und 

Schulleiterinnen werden nicht in das Auswahlver-

fahren miteinbezogen, wenn die bisherige Funktion 

als Schulleiter bzw. Schulleiterin weniger als fünf 

Jahre ausgeübt wurde. 

 

Bei der Besetzung der Stelle des Schulleiters/der 

Schulleiterin werden Bewerber und Bewerberinnen 

vorrangig berücksichtigt, wenn sie im Laufe der 

letzten fünf Jahre bei ansonsten im Wesentlichen 

gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-

tung nicht mit mindestens der Hälfte ihrer individu-
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ellen Unterrichtspflichtzeit an dieser Schule einge-

setzt waren. 

 

Für die Besetzung der Stelle des Ständigen Ver-

treters/der Ständigen Vertreterin müssen die 

Bewerber und Bewerberinnen Erfahrungen in einer 

übertragenen Funktion oder in der Schulaufsicht 

besitzen. Die Stelle des Ständigen Vertreters/der 

Ständigen Vertreterin kann auch in Teilzeit (mit 

einer Unterrichtspflichtzeit von mindestens 

16 Wochenstunden) wahrgenommen werden. 

 

Bewerbungen sind zwei Wochen nach Veröffentli-

chung der Ausschreibung im Beiblatt zum Amts-

blatt mit einer tabellarischen Darstellung des beruf-

lichen Werdegangs auf dem Dienstweg bei der für 

den Bewerber/die Bewerberin zuständigen Regie-

rung einzureichen. Lehrkräfte von Fachoberschulen 

und Berufsoberschulen reichen ihre Bewerbungen 

über die Schulleitung an die für die ausgeschriebene 

Stelle zuständige Regierung.  

 

Bewerbungen für die Stelle an der Beruflichen 

Oberschule – Fachoberschule und Berufsoberschu-

le – sind von Lehrkräften an staatlichen Fachober-

schulen und Berufsoberschulen über die Schullei-

tung unmittelbar beim Staatsministerium einzu-

reichen; Lehrkräfte von den sonstigen staatlichen 

beruflichen Schulen leiten ihre Bewerbung über die 

Schulleitung und die zuständige Regierung dem 

Staatsministerium zu. Zusätzlich ist in beiden Fäl-

len eine Zweitschrift dem zuständigen Ministerial-

beauftragten zuzuleiten, in dessen Aufsichtsbezirk 

die Stelle zu besetzen ist, sowie ggf. dem Ministeri-

albeauftragten, in dessen Bereich die Stelle nicht zu 

besetzen ist. 

 

Zu den Bewerbungen ist Stellung zu nehmen: 

 

a) von der Schulleitung, die die Bewerbungsun-

terlagen unverzüglich an die Regierung bzw. 

an das Ministerium weiterzuleiten hat (Falls 

die letzte dienstliche Beurteilung länger als 18 

Monate zurückliegt, muss die Stellungnahme 

ausführlich auf die fachliche Leistung sowie 

Eignung und Befähigung des Bewerbers/der 

Bewerberin, insbesondere im Hinblick auf die 

angestrebte Funktionstätigkeit eingehen und 

eine Anlassbeurteilung beigefügt werden; 

Gleiches gilt, wenn der Bewerber/die Bewer-

berin seit der letzten dienstlichen Beurteilung 

befördert oder mit einer Funktionstätigkeit be-

traut wurde, deren Ausübung im Rahmen der 

letzten dienstlichen Beurteilung noch nicht 

gewürdigt werden konnte.), 

 

b) gegebenenfalls von der zuständigen Regie-

rung, in deren Bereich die Funktionsstelle 

nicht zu besetzen ist, binnen zwei Wochen 

nach Eingang der Bewerbungsunterlagen; die 

Stellungnahme ist gleichzeitig mit den Bewer-

bungsunterlagen und den Personalakten an die 

Regierung zu übersenden, in deren Bereich die 

Funktionsstelle zu besetzen ist, 

 

c) von der Regierung, gegebenenfalls im Be-

nehmen mit dem Ministerialbeauftragten, in 

deren Bereich die Funktionsstelle zu besetzen 

ist; die Stellungnahme ist gleichzeitig mit den 

Bewerbungsunterlagen und den Personalakten 

baldmöglichst beim Staatsministerium vorzu-

legen, 

 

d) gegebenenfalls vom zuständigen Ministerial-

beauftragten, in dessen Bereich der Bewerber 

bzw. die Bewerberin eingesetzt ist, binnen 

zwei Wochen nach Eingang der Bewerbungs-

unterlagen; die Stellungnahme ist mit den Be-

werbungsunterlagen und gegebenenfalls den 

Personalakten an den Ministerialbeauftragten 

zu übersenden, in dessen Bereich die Funkti-

onsstelle zu besetzen ist. Die Stellungnahme 

ist gleichzeitig beim Staatsministerium vorzu-

legen, 

 

e) gegebenenfalls von dem Ministerialbeauftrag-

ten, in dessen Bereich die Funktionsstelle zu 

besetzen ist. Die Stellungnahme ist baldmög-

lichst beim Staatsministerium mit dem Bewer-

bervorschlag vorzulegen. 

 

Auf die Mitwirkung der Bewerber und Bewerberin-

nen bei überörtlichen schulischen Aufgaben ist 

ausdrücklich hinzuweisen. 

 

Die Schulleitungen geben die Ausschreibung den 

Lehrkräften durch Aushang im Lehrerzimmer be-

kannt. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

 

Neubesetzung einer Stelle  

an der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung Dillingen 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 21. Februar 2017, Az. IV.9-BP4113-3.813 

 

Zum 1. August 2017 ist an der Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen 

(ALP) die Leitung der Organisationseinheit  

 

4.6 Pädagogik und Didaktik der Grundschule 

 

– befristet auf sechs Jahre – neu zu besetzen. Die 

Tätigkeit erfolgt zunächst im Rahmen einer Abord-

nung. Eine spätere Versetzung und Beförderung 
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entsprechend der jeweils gültigen Beförderungs-

richtlinien, voraussichtlich bis zur Besoldungsstufe 

A14+Z, ist möglich. 

 

Folgende Aufgaben sind hierbei zu erfüllen: 

- Planung und Durchführung von Fortbildungs-

lehrgängen unter Berücksichtigung der aktuel-

len wissenschaftlichen, pädagogischen und 

bildungspolitischen Entwicklungen und mit 

den Schwerpunkten 

 Unterrichtsentwicklung in der Grundschule 

 Umgang mit Heterogenität (u. a. Flexible 

Grundschule, Leistungsstarke Schülerin-

nen und Schüler) 

 Lernentwicklungsgespräche 

 Gestaltung der Übergänge 

 

- Planung und Durchführung von Lehrgängen 

zur  Umsetzung des LehrplanPLUS Grund-

schule mit dem Schwerpunkt schulinterne 

Lehrplanimplementierung  

- Fachliche Initiierung, inhaltliche Mitgestal-

tung und Betreuung von E-Learning-

Fortbildungen für den Grundschulbereich in 

enger Zusammenarbeit mit dem E-Learning-

Kompetenzzentrum 

- Initiierung und Erstellung von Akademiever-

öffentlichungen zu Grundschulthemen 

- Koordination von Fortbildungen mit außer-

schulischen Partnern 

 

Zu den Aufgaben der Akademiereferentin bzw. des 

Akademiereferenten gehören weiterhin: 

- Entwicklung von Konzepten zur landesweiten 

Umsetzung und Multiplikation von Lehr-

gangsinhalten 

- fachliche und methodisch-didaktische Beiträ-

ge im Rahmen von Präsenz- und Online-

Fortbildungen zu den o. g. Themen  

- Abstimmung des Fortbildungsangebotes, 

insbesondere mit der Regionalen Lehrerfort-

bildung (RLFB) 

- Kooperation und Kontaktpflege mit den ent-

sprechenden Fachreferaten des Bayerischen 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst sowie des Staatsinsti-

tuts für Schulqualität und Bildungsforschung, 

mit Hochschulen, Verbänden und der Wirt-

schaft sowie weiteren Kooperationspartnern 

- Veröffentlichungen im Zuständigkeitsbereich 

- Kontaktpflege zur Fach- und Verbandspresse 

 

Anforderungsprofil 

Bewerben können sich beim Freistaat Bayern ver-

beamtete Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das 

Lehramt an Grundschulen (bis zur Besoldungsstufe 

A13+Z), die eine gute wissenschaftliche und päda-

gogische Qualifikation aufweisen.  

Erfahrungen in der Lehrerfortbildung, Erwach-

senenpädagogik und im Publikationswesen sowie 

mit Medieneinsatz im Unterricht und in Fortbil-

dungsseminaren werden bei den Bewerberinnen 

und Bewerbern vorausgesetzt. Weitere Erfahrungen 

in den Bereichen Ganztagsschule, Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Kooperati-

on mit der Jugendsozialarbeit an Schulen sind er-

wünscht. 

 

Vorausgesetzt werden die persönliche und fachliche 

Kompetenz, das dargestellte Aufgabengebiet gut 

vertreten zu können, insbesondere: 

- ein überdurchschnittlich hohes Maß an Leis-

tungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, 

nachgewiesen durch entsprechende Beurtei-

lungen 

- Kenntnis neuer Formen des Lehrens und Ler-

nens sowie konzeptionelle Vorstellungen zur 

Weiterentwicklung der zentralen und regiona-

len Lehrerfortbildung in Bayern  

- Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit, insbe-

sondere auch bei der Übernahme organisatori-

scher Planungsaufgaben 

- ein sicheres und angemessenes Auftreten vor 

Gruppen 

- Aufgeschlossenheit für aktuelle fachliche, 

pädagogische und bildungspolitische Themen 

- Bereitschaft, sich in neue Aufgabengebiete 

einzuarbeiten 

 

Es wird erwartet, dass der Wohnort der Bewerberin 

bzw. des Bewerbers eine angemessene Präsenz am 

Dienstort gewährleistet. Die Stelle ist grundsätzlich 

teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sichergestellt 

ist. Schwerbehinderte Personen werden bei im 

Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 

BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, 

sich zu bewerben.  

Der Bewerbung ist eine aktuelle dienstliche Beur-

teilung beizulegen. Gegebenenfalls ist vom Dienst-

vorgesetzten eine Anlassbeurteilung zu erstellen 

(vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 der Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums für Un-

terricht und Kultus über die Richtlinien für die 

dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststel-

lung der staatlichen Lehr-kräfte an Schulen in Bay-

ern vom 7. September 2011 (KWMBl. S. 306), 

geändert durch Bekanntmachung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-

senschaft und Kunst vom 15. Juli 2015 (KWMBl. 

S. 121)). 

 

Für weitere Auskünfte steht Herr OStR Hofrichter 

(Tel.: 089/2186-2138) gerne zur Verfügung. 

 

Aussagekräftige Bewerbungen (bitte ohne Bewer-

bungsmappen/Kunststoffhefter) sind unter Vorlage 

der vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellari-

schen Lebenslauf, Kopie der Zeugnisse der beiden 
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Staatsprüfungen, Kopie der aktuellen dienstlichen 

Beurteilung) und unter Angabe des Aktenzeichens 

IV.9-BP4113-3.813 bis spätestens vier Wochen 

nach Erscheinen des Amtsblatts auf dem Dienstweg 

zu richten an die 

 

Akademie für Lehrerfortbildung 

und Personalführung Dillingen 

Herrn Direktor Dr. Christoph Henzler  

Kardinal-von-Waldburg-Straße 6-7 

89407 Dillingen 

 

sowie in Kopie an das 

 

Bayerische Staatsministerium 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  

Referat IV.9 

Salvatorstraße 2 

80333 München. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 

 

 

 

 

 

 

 

Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatz-

ausbildung für das Personal für heilpädagogi-

sche Unterrichtshilfe an Förderschulen  

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  

vom 21. Februar 2017, Az. III.6-BP8031.1.1-4a.11 570 

 

1. Das Staatsministerium für Bildung und Kul-

tus, Wissenschaft und Kunst veranstaltet in 

den Jahren 2017 bis 2019 einen weiteren 

Lehrgang zur berufsbegleitenden sonderpäda-

gogischen Zusatzausbildung für das Personal 

für heilpädagogische Unterrichtshilfe in För-

derschulen, sofern eine Mindestteilnehmerzahl 

von 20 Teilnehmern erreicht wird. 

 

Lehrgang 48 in Heilsbronn/Mfr. 

 

Der Lehrgang befasst sich insbesondere mit 

den sonderpädagogischen Förderschwerpunk-

ten Lernen (s. auch Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus vom 31. Januar 2000 (KWMBl I 

S. 67)), Sprache (s. auch Bekanntmachung 

vom 12. November 1998 (KWMBl I S. 638)) 

und emotionale und soziale Entwicklung (s. 

auch Bekanntmachung des  Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 4. August 2000 (KWMBl I S. 385)). Be-

werbungen werden auch entgegengenommen 

aus dem Förderschwerpunkt Hören (s. auch 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Unterricht und Kultus vom 

16. September 1996 (KWMBl I S. 370)). Für 

diese Bewerber/Bewerberinnen wird – je nach 

der Zahl der Bewerbungen – geprüft, ob für 

sie Zusatzangebote, insbesondere zur Einfüh-

rung in die Deutsche Gebärdensprache, bereit-

gestellt werden können. 

 

2. Der Lehrgang ist vorgesehen für Personal für 

heilpädagogische Unterrichtshilfe, das über 

keine heilpädagogische oder sonderpädagogi-

sche Ausbildung bzw. Zusatzausbildung ver-

fügt. Er wendet sich vor allem an Personal in 

den Schulvorbereitenden Einrichtungen und in 

den Förderzentren zur sonderpädagogischen 

Förderung (einschließlich der Mobilen Son-

derpädagogischen Hilfe sowie der Mobilen 

Sonderpädagogischen Dienste). Es können 

sich auch interessierte Förderlehrkräfte mit 

entsprechendem Einsatz bewerben. Der Lehr-

gang steht sowohl für staatliches wie auch für 

privat angestelltes Personal offen. 

 

Mit der Ausschreibung zum Lehrgang Nr. 48 

sollen vor allem Personen angesprochen wer-

den, die bereits mehrere Jahre ihren Dienst als 

Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe 

an Förderschulen versehen und aus dienstli-

chen oder privaten Gründen noch keine Gele-

genheit hatten, an einer berufsbegleitenden 

sonderpädagogischen Zusatzausbildung teil-

zunehmen. Die Bewerber/Die Bewerberinnen 

sollten sich mindestens drei Jahre lang im 

Dienst an Förderschulen bewährt haben und in 

einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis 

stehen.  

 

3. Kriterium für die Auswahl der bis zu 30 Teil-

nehmer/Teilnehmerinnen ist vor allem die 

Dauer der bisherigen Tätigkeit im staatlichen 

oder privaten Förderschuldienst. Je Förder-

schule können sich zwar mehrere Teilneh-

mer/Teilnehmerinnen bewerben, bei der Aus-

wahl kann jedoch aus unterrichtsorganisatori-

schen Gründen in der Regel nur eine Person 

berücksichtigt werden. 

 

4. Die Ausbildung beginnt im September 2017 

und erstreckt sich über insgesamt zwei Jahre. 

Sie wird sowohl in 17 Wochenkursen als auch 

an Einzeltagen durchgeführt. Inhaltlich ist sie 

schwerpunktmäßig auf die sonderpädagogi-

schen Einsatzfelder dieses Personenkreises 

und auf die jeweiligen sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkte bezogen. Sie umfasst et-

wa 640 Stunden einschließlich der schulprak-

tischen Ausbildung und schließt mit einer Prü-

fung ab. Der letzte Ausbildungsabschnitt fin-

det im Juli 2019 statt.  

 

Nach der erfolgreichen Ausbildung können 

ausschließlich die Erzieher/Erzieherinnen und 
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Heilerziehungspfleger/Heilerziehungspfleger-

innen die Berufsbezeichnung „Heilpädagogi-

scher Förderlehrer/Heilpädagogische Förder-

lehrerin“ führen (Art. 60 Abs. 2 BayEUG). 

 

5. Die Ausbildung ist gebührenfrei. Nichtstaatli-

che Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben im 

Falle der auswärtigen Unterbringung während 

der Wochenkurse für die anfallenden Kosten 

für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung selbst 

aufzukommen. Falls die privaten Schulträger 

diese Kosten übernehmen, können ihnen die 

Auslagen als notwendiger Schulaufwand er-

setzt werden.  

 

6. Bewerbungen sind auf dem Dienstweg bis 

spätestens 5. Mai 2017 an die zuständige Re-

gierung zu richten. Neben einem Antrag auf 

Zulassung zur Ausbildung ist ein Lebenslauf 

erforderlich, der Angaben zur beruflichen 

Ausbildung und zur bisherigen beruflichen 

Verwendung enthält.  

 

7. Die Zulassung erfolgt in jedem Falle unter der 

Bedingung, dass der Teilnehmer/die Teilneh-

merin die Ausbildung zu Ende führt und nicht 

vor Ablauf von drei Jahren nach deren Been-

digung auf eigenen Antrag oder aus sonstigen 

in seiner/ihrer Person liegenden Gründen aus 

dem staatlichen oder nichtstaatlichen Förder-

schuldienst innerhalb des Freistaates Bayern 

ausscheidet. Dem Zulassungsantrag ist des-

halb außerdem  

- bei staatlichen Bewerbern und Bewerbe-

rinnen eine persönliche schriftliche Erklä-

rung nach Anlage 1 

- bei nichtstaatlichen Bewerbern und Be-

werberinnen eine schriftliche Erklärung 

des privaten Schulträgers nach Anlage 2 

beizufügen. 

 

Den privaten Schulträgern wird empfohlen, 

sich ihrerseits vom Bewerber/von der Bewerbe-

rin eine auf sie lautende Verpflichtungserklä-

rung entsprechend Anlage 1 geben zu lassen, in 

der „Freistaat Bayern" durch die Bezeichnung 

des Schulträgers zu ersetzen ist. 

 

Das Staatsministerium kann im Einzelfall auf 

die Rückforderung ganz oder teilweise verzich-

ten, wenn diese eine besondere Härte bedeuten 

würde.  

 

8. Die Organisation der Lehrgänge obliegt der 

Regierung von Mittelfranken. Über die Zulas-

sung zum Lehrgang und über nähere Einzel-

heiten der Durchführung werden die Bewer-

ber/die Bewerberinnen rechtzeitig zum Ende 

des Schuljahres 2016/2017 über die Regierun-

gen unterrichtet. 

 

9. Staatlich anerkannte Erzieher/Erzieherinnen 

an Förderschulen ohne heilpädagogische oder 

sonderpädagogische Zusatzausbildung, die In-

teresse an einer Zusatzausbildung haben, je-

doch aus persönlichen oder organisatorischen 

Gründen an dem ausgeschriebenen Lehrgang 

nicht teilnehmen können oder eine Ausbildung 

zum Staatlich anerkannten Heilpädagogen/zur 

Staatlich anerkannten Heilpädagogin anstre-

ben, werden auf Folgendes hingewiesen:  

 

Es ist möglich, Fachakademien für Heilpäda-

gogik auch in berufsbegleitender Form zu be-

suchen und den Abschluss der Fachakademie 

zu erreichen („Staatlich anerkannter Heilpäda-

goge"/„Staatlich anerkannte Heilpädagogin"). 

Die berufsbegleitende Form der Ausbildung 

dauert vier Jahre. Mit Zustimmung der Schul-

aufsichtsbehörde kann eine dreijährige Teil-

zeitausbildung durchgeführt werden, wenn 

dies dem Wunsch der überwiegenden Zahl der 

Bewerber/der Bewerberinnen entspricht; ein 

daneben bestehendes Beschäftigungsverhältnis 

darf nicht mehr als zwei Drittel der regelmä-

ßigen wöchentlichen Arbeitszeit im öffentli-

chen Dienst umfassen. 

 

Mit dem Abschluss der Fachakademie stehen 

den Absolventen/Absolventinnen über den Be-

reich der Förderschulen hinaus alle Tätigkeits-

felder der Heilpädagogen offen. Bei einer Prü-

fungsgesamtnote „sehr gut" im Abschluss-

zeugnis der Fachakademie und einer mit „sehr 

gut" bestandenen staatlichen Ergänzungsprü-

fung erhalten die Absolventen/die Absolven-

tinnen die fachgebundene Hochschulreife und 

können nach § 4 Nr. 2 der Qualifikationsver-

ordnung (QualV) u. a. das Studium für das 

Lehramt für Sonderpädagogik aufnehmen. 

Darüber hinaus wird den Absolven-

ten/Absolventinnen der Fachakademie gemäß 

Art. 45 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hoch-

schulgesetzes und § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der 

Qualifikationsverordnung der allgemeine 

Hochschulzugang eröffnet. 

 

Interessenten/Interessentinnen für diesen Weg 

der Zusatzausbildung setzen sich mit einer 

Fachakademie für Heilpädagogik (Standorte: 

Augsburg, Feucht, Hof, Markt Indersdorf, 

München, Regensburg, Schwarzenbruck/Mfr., 

Würzburg) in Verbindung und erhalten dort nä-

here Informationen über Möglichkeiten, Inhal-

te, Formen, Wege und Kosten der (berufsbe-

gleitenden Form) Ausbildung. 

 

Herbert Püls  

Ministerialdirektor 
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ANLAGE 1 

 

 

 

 

…...................................................................... 

(Zu- und Vorname)  

 

 

Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe 

2017 bis 2019 

 

 

E R K L Ä R U N G 

 

1. Ich verpflichte mich unwiderruflich, die mir während des Sonderurlaubs belassene Vergütung (Bruttobetrag) 

sowie die gewährten Reisekosten an den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, wenn ich während der Zusatzausbil-

dung oder vor Ablauf von drei Jahren nach deren Beendigung auf eigenen Antrag oder aus sonstigen vergleich-

baren in meiner Person liegenden Gründen aus dem staatlichen, privaten oder kommunalen Förderschuldienst 

innerhalb des Freistaats Bayern ausscheide. 

 

Ich habe dann bei einem Ausscheiden während 

 

- der Zusatzausbildung oder des ersten Jahres nach ihrer Beendigung 100 %, 

- des zweiten Jahres 66 ⅔ %, 

- des dritten Jahres 33 ⅓ % 

 

der belassenen Vergütung und der erhaltenen Reisekosten zurückzuzahlen. 

 

2. Breche ich – ohne aus dem Förderschuldienst auszuscheiden – diese Zusatzausbildung ab, bin ich zur Rückzah-

lung der Vergütung und der Reisekosten in vollem Umfang an den Freistaat Bayern verpflichtet. 

 

 

 

….................................... …...................................... 

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 
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ANLAGE 2 

 

 

 

 

.............................................................. 

(Name und Anschrift des Schulträgers) 

 

 

Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe 

2017 bis 2019 

 

 

E R K L Ä R U N G 

 

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns unwiderruflich, die mir/uns gemäß Art. 33 Abs. 1 und ggf. nach Art. 34 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 BaySchFG geleistete Personalaufwandsvergütung mit Ausnahme des Versorgungszuschlags in der 

Höhe des Anteils an den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, der den Zeiten der Teilnahme von 

Herrn/Frau................................ an den Wochenkursen und Einzeltagen dieser Zusatzausbildung entspricht, wenn 

Herr/Frau .................................. während der Zusatzausbildung oder vor Ablauf von drei Jahren nach deren Be-

endigung aus dem Förderschuldienst bei mir/uns ausscheidet und nicht in den staatlichen oder kommunalen bay-

erischen Förderschuldienst eintritt. 

 

Es sind dann bei einem Ausscheiden von Herrn/Frau .................................. während 

 

- der Zusatzausbildung oder des ersten Jahres nach ihrer Beendigung 100 %, 

- des zweiten Jahres 66 ⅔ %, 

- des dritten Jahres 33 ⅓ % 

 

der Personalaufwandsvergütung sowie der erstatteten Reisekosten zurückzuzahlen.  

 

2. Bricht Herr/Frau ................................. – ohne aus dem Förderschuldienst bei mir/uns auszuscheiden – diese Zu-

satzausbildung ab, bin ich/sind wir zur Rückzahlung des auf die Zeiten seiner/ihrer Teilnahme an den bis dahin 

durchgeführten Wochenkursen und Einzeltagen entfallenden Anteils der Personalaufwandsvergütung sowie der 

erstatteten Reisekosten in vollem Umfang an den Freistaat Bayern verpflichtet. 

 

 

 

 

......................................... ............................................... 

(Ort und Datum)               (Unterschrift und Stempel) 
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Offene Stellen 

Stellenausschreibungen  

im deutschen Auslandsschulwesen 

 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder 

Schulleiter ist zu besetzen: 

 

Europa-Schule Kairo, Ägypten 

 

Arbeitsbeginn:   1. August 2018 

Ende der Bewerbungsfrist:  2. Mai 2017 

 

Integrierte Begegnungsschule  

Klassenstufen: 1 bis 12 

Schülerzahl: 835 

Deutsches Sprachdiplom I und II 

Deutsches Internationales Abitur 

 

Qualifikation 

 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II 

BesGr. A 15/A 16 bzw. die entsprechenden Ent-

geltgruppen des TV-L 

 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind er-

wünscht. 

 

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturel-

len Einrichtungen im Gastland wird erwartet. 

 

Die Stelle kann nur in Vollzeitbeschäftigung wahr-

genommen werden. 

 

Für die Stellenausschreibung gilt folgendes Be-

werbungsverfahren: 

 

Formulare für die Bewerbung stehen im Internet 

unter der Adresse: www.auslandsschulwesen.de zur 

Verfügung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach 

auf dem Dienstweg – gegebenenfalls über das 

Staatliche Schulamt und die Regierung – und über 

das Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst an das Bundesverwal-

tungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschulwe-

sen (ZfA) - zu richten.  

Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterla-

gen ist gleichzeitig an das zuständige Mitglied des 

Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im 

Ausland (BLASchA), Herrn MR Thomas Mayer, 

Referat X.9, Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst, zu senden. 

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des 

Bewerbungsschreibens, eines ausgefüllten Frage-

bogens und eines Lebenslaufs und der letzten 

dienstlichen Beurteilung an die ZfA (als Vorabin-

formation) wird gebeten.  

 

Nur fristgerecht eingehende Bewerbungen können 

berücksichtigt werden. Die vollständigen Bewer-

bungsunterlagen müssen spätestens vier Wochen 

nach Ablauf der Bewerbungsfrist auf dem Dienst-

weg in der ZfA vorliegen. Die ZfA entscheidet über 

eine Förderung der Stelle aus Bundesmitteln (Ver-

mittlung). 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der 

Ausschreibung angegebene Besoldungs-

/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Bewerberinnen 

und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 

erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch 

dann möglich, wenn Tätigkeiten längerfristig und 

erfolgreich wahrgenommen wurden, die im Inland 

zur Einweisung in die ausgeschriebene Besol-

dungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die ver-

gleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist 

eine ausdrückliche Empfehlung für die Tätigkeit als 

Schulleiterin oder Schulleiter im Ausland durch den 

Dienstherrn erforderlich.  

 

Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer 

Besoldungs-/Entgeltgruppen auf eine Schulleiter-

stelle bewerben, ist für eine Vermittlung neben der 

Zustimmung des beurlaubenden Landes das Einver-

ständnis der Bewerberin oder des Bewerbers zur 

Gewährung der Zuwendungen auf Basis der für die 

Schulleiterstelle ausgeschriebenen (niedrigeren) 

Besoldungs-/Entgeltgruppe erforderlich. 
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